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Praxisticker Nr. 620: BMF veröffentlicht Vordruckmuster für Online-Händler 

Das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Än-

derung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBl. I 2018, S. 2338) implementiert eine Haftung von Markt-

platzbetreibern für die von dort tätigen Händlern nicht gezahlte Umsatzsteuer. Um das Haftungsrisiko 

einzudämmen, müssen Marktplatzbetreiber von den auf ihrem Marktplatz tätigen Händlern u.a. eine Be-

scheinigung über deren steuerliche Erfassung vorlegen können. 

Für die Händler heißt das: Wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, auf der Plattform gesperrt zu werden, 

sollten sie dem Marktplatzbetreiber die Bescheinigung über ihre steuerliche Erfassung übermitteln. Das 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat hierzu am 17.12.2018 ein BMF-Schreiben veröffentlicht: 

 

Vordruckmuster zur Antragsstellung 

Online-Händler müssen die Bescheinigung im Sinne des § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG über die Erfassung als 

Steuerpflichtiger (Unternehmer) bei ihrem zuständigen Finanzamt beantragen. Hierfür können sie das 

vom BMF veröffentlichte Vordruckmuster USt 1 TJ verwenden. Die Verwendung des Musters ist zwar 

freiwillig. Wählt der Unternehmer aber eine andere Form, muss der Antrag dennoch alle im Muster ver-

langten Angaben enthalten. Der Antrag kann sowohl per Post als auch per E-Mail an das zuständige 

Finanzamt versandt werden. 

 

Übergangsweise Bescheinigung in Papierform 

Die Bescheinigung wird seitens der Finanzverwaltung übergangsweise in Papierform erteilt. Sie gilt 

längstens bis zum 31.12.2021. Der Unternehmer kann sie in ein elektronisches Format überführen und 

auf elektronischem Weg weiterleiten. 

Das BMF wird in einem separaten Schreiben mitteilen, wann das Verfahren elektronisch abgewickelt 

werden wird. Das zuständige Finanzamt stellt dann die notwendigen Informationen den Marktplatzbetrei-

bern zum Datenabruf bereit. 

 

Rasches Handeln ist geboten 

Die neuen Haftungsregelungen halten zwar Übergangsfristen für die Marktplatzbetreiber bereit: Für 

Händler aus dem Drittland greift die potentielle Haftung ab 1.3.2019; für Händler aus einem EU/EWR-

Staat greift sie ab 1.10.2019. Es empfiehlt sich dennoch, die Bescheinigung zeitnah zu beantragen. Die 

Anträge müssen schließlich auch bearbeitet werden. Liegt bis zum Ende der jeweiligen Übergangsfrist 

keine entsprechende Bescheinigung vor, ist die Gefahr groß, dass der Marktplatzbetreiber den Händler 

sperrt, um kein Haftungsrisiko einzugehen. 

 

Bescheinigungsausstellung ohne Ermessensentscheidung 

Die Händler haben einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Bescheinigung. Dies war keineswegs von 

Anfang an geplant. Ursprünglich sah der Referentenentwurf des BMF eine Ermessensentscheidung der 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2338.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-12-17-einfuehrung-vordruckmuster-USt-1-TJ-und-USt-1-TI.html?pk_campaign=Newsletter-12.2018&pk_kwd=17.12.2018_BMF-Schreiben+zur+Einf%C3%BChrung+des+Antrag+auf+Erteilung+einer+Bescheinigung+%C3%BCber+die+Erfassung+als+Steuerpflichtiger+Unternehmer+im+Sinne+von+22f+Absatz+1+Satz+2+UStG+und+der+Bescheinigung+%C3%BCber+die+Erfassung+als+Steuerpflichtiger+Unternehmer+im+Sinne+von+22f+Absatz+1+Satz+2+UStG+
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-12-17-einfuehrung-vordruckmuster-USt-1-TJ-und-USt-1-TI.pdf;jsessionid=E7D48B61F9228583E280A8AE3FF1D763?__blob=publicationFile&v=1
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Finanzbehörden für die Erteilung der Bescheinigung vor. Eine Ablehnung wäre in den Fällen möglich 

gewesen, in denen der Händler in der Vergangenheit seine steuerlichen Pflichten nicht erfüllt hätte und 

nach der Prognose des Finanzamts auch künftig nicht erfüllen würde. Es war völlig unklar, worauf sich 

der Verkäufer hätte einstellen müssen. Der Kabinettsentwurf griff erfreulicherweise die hierzu vorge-

brachte Kritik des DStV (vgl. DStV-Stellungnahme S 07/18) auf und strich den Ermessensgedanken. 

Stand: 14.1.2019 

Herausgeber: Deutscher Steuerberaterverband, DStV e.V. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per E-Mail 

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 

HAUSANSCHRIFT 

TEL 

Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 

E-MAIL 

DATUM 

poststelle@bmf.bund.de 

17. Dezember 2018 

- E-Mail-Verteiler U 1 
- E-Mail-Verteiler U 2 

BETREFF	� Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften; 
Vordruckmuster USt 1 TJ - Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach 
§ 22f Abs. 1 Satz 2 UStG - und Vordruckmuster USt 1 TI - Bescheinigung nach 
§ 22f Abs. 1 Satz 2 UStG 

ANLAGEN	� 2 

GZ III C 5 - S 7420/14/10005-06 
DOK	� 2018/0981385 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)
�

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt Folgendes: 

(1) Durch Artikel 9 Nr. 7 des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 

Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 

11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) wird § 22f UStG - Besondere Pflichten für Betreiber 

eines elektronischen Marktplatzes - mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Nach 

§ 22f Abs. 1 Satz 1 UStG hat der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes im Sinne von 

§ 25e Abs. 5 und 6 UStG für Lieferungen eines Unternehmers, die auf dem von ihm bereitge

stellten Marktplatz rechtlich begründet worden sind und bei denen die Beförderung oder Ver

sendung im Inland beginnt oder endet, bestimmte Aufzeichnungen zu führen. Dazu gehört 

auch das Beginn- und Enddatum der Gültigkeit der dem liefernden Unternehmer vom zustän

digen Finanzamt erteilten Bescheinigung über dessen (umsatz-) steuerliche Erfassung. 

www.bundesfinanzministerium.de 

http:www.bundesfinanzministerium.de


  

  

   

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

           

Seite 2 Für diesen Nachweis werden die Vordruckmuster 

USt 1 TJ - Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach 

§ 22f Abs. 1 Satz 2 UStG - und 

USt 1 TI - Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger 

(Unternehmer) im Sinne von § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG 

eingeführt. 

(2) Die Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne von 

§ 22f Abs. 1 Satz 2 UStG wird auf Antrag hin von dem nach § 21 Abgabenordnung zuständi

gen Finanzamt erteilt. Für die Antragstellung kann das Vordruckmuster USt 1 TJ verwendet 

werden. Wird das Vordruckmuster USt 1 TJ für die Antragstellung nicht verwendet, sind die 

hierin verlangten Angaben in dem Antrag anzugeben. Der Antrag ist schriftlich per Post oder 

E-Mail an das zuständige Finanzamt zu senden/übermitteln.  

(3) Die Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne von 

§ 22f Abs. 1 Satz 2 UStG ist längstens gültig bis zum 31. Dezember 2021. Die Gültigkeit der 

Bescheinigung erlischt spätestens sechs Monate nach Veröffentlichung des BMF-Schreibens 

gemäß § 27 Abs. 25 Satz 1 UStG im Bundessteuerblatt.  

(4) Bis zur Einrichtung eines elektronischen Datenabrufverfahrens wird die Bescheinigung 

übergangsweise in Papierform erteilt. 

(5) Die Vordrucke sind auf der Grundlage des unveränderten Vordruckmusters herzustellen. 

(6) Soweit erforderlich, kann die dem Unternehmer erteilte Papierbescheinigung von diesem 

in ein elektronisches Format überführt und auf elektronischem Weg weitergeleitet werden. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag  

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



 

Name und Vorname bzw. Firma 

Anschrift 

 Telefon               Telefax           E-Mail-Adresse 

 Werden Sie im Inland umsatzsteuerlich geführt?    Falls ja: Finanzamt  Steuernummer 

 ja          nein 

Name und Anschrift des steuerlichen Vertreters (Steuerberater usw.) - falls vorhanden -

Name und Anschrift des inländischen Empfangsbevollmächtigten nach § 22f Abs. 1 Satz 4 UStG - sofern erforderlich1) -

Das o. g. Unternehmen ist auf dem/den folgenden elektronischen Marktplatz/Marktplätzen i. S. d. § 25e Abs. 5 UStG tätig bzw. 

beabsichtigt, auf dem/den folgenden elektronischen Marktplatz/Marktplätzen i. S. d. § 25e Abs. 5 UStG tätig zu werden: 

Lfd. Nr. Name des elektronischen Marktplatzes ,GHQWL¿NDWLRQVPHUNPDO��]�%��$FFRXQWQDPH� 

1 

2 

3 

Bei Aktivität auf mehr als drei elektronischen Marktplätzen: 

gesonderte Aufstellung ist beigefügt. 

Bemerkungen: 

 Ort, Datum          Unterschrift und ggf. Firmenstempel 

 

Absender PLZ, Ort, Datum 

Straße, Nr.
 

Land
 

Telefon 

Finanzamt 

Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung über die Erfassung als 

6WHXHUSÀLFKWLJHU��8QWHUQHKPHU��LP�6LQQH�YRQ�����I�$EV����6DW]���86W* 

1) Unternehmer ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, haben bei Antragstellung einen Empfangsbevollmächtigten im Inland (§ 123 der Abgabenordnung) zu benennen. 

'DWHQVFKXW]KLQZHLV� 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwal-
WXQJ��'LHVHV�,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQ�¿QGHQ�6LH�XQWHU�ZZZ�¿QDQ]DPW�GH��XQWHU�GHU�5XEULN�Ä'DWHQVFKXW]³��RGHU�HUKDOWHQ�6LH�EHL�,KUHP�)LQDQ]DPW� 

USt 1 TJ - Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG - (12.18) 



 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                       
    

         

 

Finanzamt - 7D[�RI¿FH 

Steuernummer / Geschäftszeichen - 7D[�QXPEHU���5HIHUHQFH�QXPEHU 

Auskunft erteilt - ,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�E\ Zimmer - 2I¿FH 

Telefon - 7HOHSKRQH Durchwahl - ([WHQVLRQ 

(Bitte bei allen Rückfragen angeben - 3OHDVH�TXRWH�LQ�DOO�HQTXLULHV) 

Bescheinigung über die Erfassung als 

6WHXHUSÀLFKWLJHU��8QWHUQHKPHU��LP�6LQQH�YRQ�����I�$EV����6DW]���86W*�
&RQ¿UPDWLRQ�RI�UHFRUGLQJ�DV�D�WD[SD\HU��FRPSDQ\��DV�GH¿QHG�LQ�VHFWLRQ���I�����VHFRQG�VHQWHQFH��RI�WKH�9$7�$FW 

Hiermit wird bescheinigt, dass 
This is to certify that 

�1DPH��9RUQDPH�XQG�*HEXUWVGDWXP�E]Z��)LUPD���Full name and Date of birth or Company name� 

�$QVFKULIW��6LW]���Address, Headquarters� 

HUIDVVW�LVW 
is recorded 

DOV�6WHXHUSÀLFKWLJHU��8QWHUQHKPHU� 
as a taxpayer (company) 

unter der Steuernummer 
under tax number 

XQWHU�GHU�8PVDW]VWHXHU�,GHQWL¿NDWLRQVQXPPHU 
XQGHU�9$7�LGHQWL¿FDWLRQ�QXPEHU 

DOV�7HLO�HLQHU�0HKUZHUWVWHXHUJUXSSH�XQWHU�GHU�6WHXHUQXPPHU 
DV�SDUW�RI�D�9$7�JURXS�XQGHU�WD[�QXPEHU 

GHV�6WHXHUSÀLFKWLJHQ��8QWHUQHKPHUV� 
of taxpayer (company) 

XQG�JJI��XQWHU�GHU�8PVDW]VWHXHU�,GHQWL¿NDWLRQVQXPPHU �� 
DQG��LI�DSSOLFDEOH��XQGHU�9$7�LGHQWL¿FDWLRQ�QXPEHU 

'LHVH�%HVFKHLQLJXQJ�GLHQW�DXVVFKOLH�OLFK�]XP�1DFKZHLV�GHU�(UIDVVXQJ�DOV�6WHXHUSÀLFKWLJHU� 
�8QWHUQHKPHU��]XU�9RUODJH�EHLP�%HWUHLEHU�HLQHV�HOHNWURQLVFKHQ�0DUNWSODW]HV�LP�6LQQH�GHV�����H� 
$EV����XQG���86W*� 
7KH�VROH�SXUSRVH�RI�WKLV�FHUWL¿FDWLRQ�LV�WR�SURYLGH�SURRI�RI�UHFRUGLQJ�DV�D�WD[SD\HU��FRPSDQ\��ZKLFK�LV�LQWHQGHG�WR�EH�VXEPLWWHG�WR�WKH� 
RSHUDWRU�RI�DQ�HOHFWURQLF�PDUNHWSODFH�DV�GH¿QHG�LQ�VHFWLRQ���H����DQG�����RI�WKH�9$7�$FW�� 

Diese Bescheinigung ist längstens gültig bis zum 31. Dezember 2021� 
7KLV�FHUWL¿FDWH�LV�YDOLG�XQWLO����'HFHPEHU������DW�WKH�ORQJHVW� 
�'LH�*�OWLJNHLW�GHU�%HVFKHLQLJXQJ�HUOLVFKW�VSlWHVWHQV���0RQDWH�QDFK�9HU|IIHQWOLFKXQJ�GHV�%0)�6FKUHLEHQV�JHPl�������$EV�����6DW]���86W*�LP�%XQGHV� 
VWHXHUEODWW�� 
�7KH�YDOLGLW\�RI�WKLV�FHUWL¿FDWH�H[SLUHV�DW�WKH�ODWHVW�DIWHU�D�SHULRG�RI���PRQWKV�IROORZLQJ�WKH�GDWH�RI�SXEOLFDWLRQ�RI�WKH�0LQLVWU\�RI�)LQDQFH�'HFUHH�LQ�WKH� 
)HGHUDO�7D[�-RXUQDO��³%XQGHVVWHXHUEODWW´��DFFRUGLQJ�WR�VHFWLRQ��������VHQWHQFH���RI�WKH�9$7�$FW�� 

�'LHQVWVWHPSHO���2I¿FLDO�VWDPS� �'DWXP���Date�� �8QWHUVFKULIW���6LJQDWXUH� 
�1DPH�XQG�'LHQVWEH]HLFKQXQJ���Name and title� 

���
'LH�(UIDVVXQJ�EHU�FNVLFKWLJW�GLH�)lOOH�GHV�$UW�����GHU�5LFKWOLQLH����������(*��0Z6W6\VW5/�����&DVHV�FRYHUHG�E\�$UWLFOH����RI�'LUHFWLYH����������(&�DUH�WDNHQ�LQWR�DFFRXQW� 

USt 1 TI ��%HVFKHLQLJXQJ�QDFK�����I�$EV����6DW]���86W*���������� 



 Datenschutzhinweis: 
,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�9HUDUEHLWXQJ�SHUVRQHQEH]RJHQHU�'DWHQ�LQ�GHU�6WHXHUYHUZDOWXQJ�XQG��EHU�,KUH�5HFKWH�QDFK�GHU�'DWHQVFKXW]� 
*UXQGYHURUGQXQJ�VRZLH��EHU�,KUH�$QVSUHFKSDUWQHU�LQ�'DWHQVFKXW]IUDJHQ�HQWQHKPHQ�6LH�ELWWH�GHP�DOOJHPHLQHQ�,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQ�
GHU�)LQDQ]YHUZDOWXQJ��'LHVHV�,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQ�¿QGHQ�6LH�XQWHU�ZZZ�¿QDQ]DPW�GH��XQWHU�GHU�5XEULN�Ä'DWHQVFKXW]³��RGHU�HUKDOWHQ� 
6LH�EHL�,KUHP�)LQDQ]DPW� 

'DWD�SURWHFWLRQ�QRWLFH� 
3OHDVH�UHIHU�WR�WKH�UHYHQXH�DGPLQLVWUDWLRQCV�JHQHUDO�GDWD�SURWHFWLRQ�À\HU�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�KRZ�WKH�WD[�DGPLQLVWUDWLRQ�SURFHVVHV�SHUVRQDO�GDWD�� 
LQIRUPDWLRQ�DERXW�\RXU�ULJKWV�SXUVXDQW�WR�WKH�*HQHUDO�'DWD�3URWHFWLRQ�5HJXODWLRQ��DQG�ZKR�WR�FRQWDFW�LI�\RX�KDYH�TXHVWLRQV�UHODWLQJ�WR�GDWD�SURWHFWLRQ�LVVX-

HV��7KLV�LQIRUPDWLRQ�À\HU�LV�DYDLODEOH�DW�ZZZ�¿QDQ]DPW�GH��XQGHU�Ä3ULYDF\³��RU�IURP�\RXU�ORFDO�WD[�RI¿FH� 


